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[bookmark: _Toc391560102][bookmark: _Toc384755214]Allgemeine Angaben
	Produktname
	     

	Hersteller
	     

	Bieter
	     

	Anschrift des Bieters
	     



Angaben zur Nachweisführung
	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Kommunalfahrzeuge (DE-UZ 59a, Ausgabe Januar 2018) zertifiziert.
Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ sind damit erfüllt, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung nicht erforderlich ist.
Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:      
	|_| Ja



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. Das Gütezeichen wird für das angebotene Produkt alternativ zum Umweltzeichen Blauer Engel mit dem Angebot vorgelegt. 
Bezeichnung des Gütezeichens und Zeichenbenutzungsvertrags-Nr.:      
In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ bestätigt der Bieter durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte, dass das vorgelegte Gütezeichen die Erfüllung der hier genannten Ausschlusskriterien fordert. Die Vorlage der in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise ist für diese Ziffern nicht erforderlich. 
Falls das vorgelegte Gütezeichen einzelne Anforderungen nicht enthält, erfolgt die Bestätigung über die Einhaltung der Anforderungen durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ sowie Vorlage der erforderlichen Nachweise (Spalte „Anmerkungen“) mit diesem Angebot.
	|_| Ja



	Kein gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Kommunalfahrzeuge (DE-UZ 59a, Ausgabe Januar 2018) noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet.
In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt, dass das Produkt die genannten Ausschlusskriterien erfüllt. Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise liegen dem Angebot bei.
	|_| Ja





Anforderungen
	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:1] [1:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	1
	Geräuschemissionen
	
	

	
	Die Bewertung der Betriebsgeräusche von Kehrmaschinen und Abfallsammelfahrzeugen beruht auf der Messung[footnoteRef:2] und Kennzeichnung des garantierten A-bewerteten Schallleistungspegels in dB. [2:  	Entsprechend Anhang III der Richtlinie 2000/14/EG über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräte und Maschinen.] 

Schallleistungspegel
Der garantierte Schallleistungspegel LWAd wird stets kaufmännisch auf eine ganze Zahl gerundet. 
Für die Ermittlung von LWAd sind drei Varianten möglich.

Einzelprüfung:
Der Schallleistungspegel LWA1 des Einzelfahrzeugs wird gemessen. LWAd ist die Summe aus LWA1 und der Standardabweichung σR entsprechend RfU 07-003 R1[footnoteRef:3]:
LWAd = LWA1 + σR [3:  	Regeln zur Ermittlung und Nachprüfung des garantierten Schallleistungspegels (Working Group of Notified Body’s 2000/14/EC Recommendation for Use No. 07-003 R1).] 

Typprüfung A:
Der Schallleistungspegel LWA1 eines einzelnen Fahrzeugs wird gemessen. LWAd ist die Summe aus LWA1 und dem Unsicherheitsfaktor 3 dB:
LWAd = LWA1 + 3 dB
Typprüfung B:
Der arithmetische Mittelwert von Schallleistungspegel-Messungen an zwei und mehr baugleichen Fahrzeugen LWAm wird gebildet. LWAd ist die Summe aus LWAm und dem Unsicherheitsfaktor K. K wird entsprechend RfU 07-003 R1 berechnet und ergibt sich aus der Anzahl der Messungen und der daraus resultierenden Streuung.
LWAd = LWAm + K
Prüfwerte für Betriebsgeräusche
Der gekennzeichnete A-bewertete Schallleistungspegel LWAd der Betriebsgeräusche von Kommunalfahrzeugen darf nicht größer als die folgenden Prüfwerte sein:
Tabelle 1:	Prüfwerte für Betriebsgeräusche
	Fahrzeugtyp (in Klammern: Nr. entsprechend Anhang I der Richtlinie 2000/14/EG)
	Installierte Nutzleistung P in kW
	Prüfwert 
Garantierter Schallleistungspegel 
LWad in dB
	Einzelprüfung: Vergleichs-Standardabweichung
σR in dB**

	(46) Kehrfahrzeuge
	P ≤ 5
	95
	0,6

	
	5 < P ≤ 30
	88 + 11 log P*
	

	
	P > 30
	104
	

	(47) Müllsammelfahrzeuge
	P ≤ 150
	101
	0,5

	
	P > 150
	103
	


* Der Prüfwert ist das kaufmännisch auf eine ganze Zahl gerundete Ergebnis der Berechnungsformel
** Vergleichsstandardabweichung σR entsprechend RfU 07-003 R1 
Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Kommunalfahrzeuge (DE-UZ 59a, Ausgabe Januar 2018)
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Prüfgutachten einer nach ISO 17025 für Messungen nach 2000/14/EG akkreditierten Prüfstelle sowie einer Bestätigung über die Kennzeichnung entsprechend Artikel 11 der 2000/14/EG (z. B. durch ein Foto des Typenschildes)
	|_|

	2
	Schadstoffemission
	
	

	
	Die Verbrennungsmotoren in Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen müssen eine der folgenden gesetzlichen Anforderungen an Schadstoffemissionen erfüllen:

	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Prüfgutachten einer für die jeweilige Messung zertifizierten Prüfstelle
	|_|

	
	Tabelle 2:	Schadstoffemissionen
	EU-Verordnung
	Abfallsammelfahrzeuge
	Lkw-Aufbau-kehrmaschinen (Fahrmotor)
	selbst fahrende Kehrmaschinen
	Aufbau-/ Hilfsmotoren

	VO (EG) 715/2007 – Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen (Euro 6) in der jeweils aktuellen Fassung
	x
	x
	x
	[bookmark: _GoBack]x

	VO (EG) 595/2009 – Emissionen von Nutzfahrzeugen (Euro VI) in der jeweils aktuellen Fassung
	x
	x
	x
	x

	VO (EU) 2016/1628 – Emissionen von mobilen Maschinen und Geräten (Stufe V)
	
	
	x
	x


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Kommunalfahrzeuge (DE-UZ 59a), Ausgabe Januar 2018)
nach Anlage XXVII Nummer 3 StVZO
der UNECE Regelung Nr. 132, Reduktionsstufe 01, Klasse I oder II oder dem FAD e.V. Siegel (Stand Februar 2015 oder neuer)
dem VERT Filter Liste (Stand September 2016 oder neuer) oder
der BAFU Filterliste
so dass eine Minderung der Partikelanzahl um mindestens 99 % und eine Minderung der Partikelmasse um mindestens 90 % sicherstellt sind.


	
	

	3
	Lackierung und Beschichtung
	
	

	
	Für die Grundierung und Lackierung der Fahrzeuge sind - von Verunreinigungen abgesehen - Beschichtungsstoffe einzusetzen, die keine Lackrohstoffe (Füllstoffe, Pigmente, Trocknungsmittel) mit Blei-, Chrom VI- und Cadmiumverbindungen enthalten. Beim Beschichtungsprozess dürfen die Lösemittelemissionen einen Gesamtemissionsgrenzwert von 70 (g/m²) nicht überschreiten. In Anlagen mit einer Verbrauchskapazität von mehr als 150 Kilogramm organischen Lösungsmitteln pro Stunde oder von mehr als 200 Tonnen pro Jahr darf ein Gesamtemissionswert von 50 g/m2 nicht überschritten werden.[footnoteRef:4] [4:  	Die Emissionsgrenzwerte basieren auf der 31. BImSchV, Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen.] 

	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|



